
 

 

Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung 
Unterrubrik: Verfügung 
Publikationsdatum: SHAB 27.03.2024 
Meldungsnummer: BH07-0000004381 
 

Publizierende Stelle 
Handelsregisteramt des Kantons Basel Stadt, Spiegelgasse 12, 4001 Basel

Verfügung nach Verfügung nach Art.153 HRegV 
i.V.m. Art. 934 Abs. 2 OR, SWISSFPV AG LTD, 
London, Zweigniederlassung Riehen

Betroffene Organisation:  
SWISSFPV AG LTD, London, Zweigniederlassung Riehen 
CHE-257.450.844 
Hörnliallee 117 
4125 Riehen 

Ausgangslage:  
1. Die Rechtseinheit weist keine Geschäftstätigkeit mehr auf und hat keine 

verwertbaren Aktiven mehr. 
2. Mit Publikation im SHAB vom 06.02.2024 ist die Rechtseinheit und mit Publikation im 

SHAB vom 23.02.2024 sind die weiteren Betroffenen aufgefordert worden, innert 
angesetzter Frist ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung der 
Rechtseinheit im Handelsregister geltend zu machen. 

3. Die dafür angesetzte Frist ist unbenutzt abgelaufen. 
4. Die Löschungszustimmungen der eidgenössischen und kantonalen 

Steuerverwaltungen liegen vor.  

Verfügung:  
1. Die genannte Rechtseinheit wird bei Nichtanfechtung dieser Verfügung innert 30 
Tagen bei der unten genannten Kontaktstelle mangels Geschäftstätigkeit und 
verwertbarer Aktiven von Amtes wegen im Handelsregister gelöscht. 
2. Es werden keine Gebühren erhoben. 
3. Eine Ordnungsbusse gemäss Art. 940 OR entfällt. 

Verfügende Stelle:  
Handelsregisteramt des Kantons Basel Stadt 
Spiegelgasse 12  
4001 Basel 



Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 26.04.2024 

Kontaktstelle:  
Appellationsgericht Basel-Stadt als Verwaltungsgericht 
Bäumleingasse 1 
4001 Basel
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